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Stadt  

Hildburghausen 

 

11.11.2025 

 

Beschlussvorlage 
  

Einreicher: Der Bürgermeister  Beschlussnummer: 

 0204/2025 

    

  Amt: Haupt- und Personalamt 

  Sachbearbeiter: Herr Werner, Dennis 

  Aktenzeichen:  

  Bezug-Nr.:  

 

 

Sitzung Status Datum Abstimmung: 

Haupt- und Finanzausschuss öffentlich 03.12.2025 Ja: 7 Nein: 0 Enth.: 0 

Stadtrat öffentlich 17.12.2025 Ja: 23 Nein: 0 Enth.: 0 

 

 

Bezeichnung der Vorlage: 
Zustimmung zur Zweckvereinbarung und zur Übernahme des Standesamtsbezirkes der 

Gemeinde Römhild 

 

 

 

 

Beschlusstext: 
Beschlussvorschlag 

 

Der Stadtrat der Stadt Hildburghausen beschließt die Übernahme des Standesamtsbezirkes der 

Gemeinde Römhild und stimmt der Zweckvereinbarung, in der dem Stadtrat vorliegenden 

Fassung, zu.  

 

Die Zweckvereinbarung tritt nach Bekanntgabe in Kraft und wird bis zum 28.02.2027 

geschlossen.  

 

 

 

 

 

 gez.  
 

 

 gez. 
 

 

 gez. 
 

 

 gez. 
 

Bürgermeister 

Patrick Hammerschmidt 

zust. Amtsleiter 

      

Kämmerei 

Melanie Jäger 

Justiziar 

 

 

 

 

 

 gez.  
 

Amtsleiterin Haupt- 

und Personalamt 

Stefanie Zöller 
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Begründung: 

 

Die Aufgaben des Standesamtsbezirkes der Gemeinde Römhild sollen durch die Stadt 

Hildburghausen wahrgenommen werden. Da es sich beim Standesamt um eine gemeindliche 

Aufgabe handelt, ist eine Regelung zur Erfüllung der Aufgaben durch eine 

Zweckvereinbarung erforderlich, da sonst die Zuständigkeit für die Aufgaben des 

Standesamtes per Gesetz an die Gemeinde Römhild übergeht.  

 

Die Zweckvereinbarung tritt nach Bekanntmachung in Kraft und ist vorübergehend bis zum 

28.02.2027 befristet.  

 

 

 

Anlagen: 

 

 Zweckvereinbarung mit der Gemeinde Römhild  

 

 

 

Verteiler nach der Beschlussfassung: Sitzungsdienst 

Justiziar 

Amt 10 
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